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 Veröffentlicht am 12.09.1990

Norm

AHG §1 Ca

Rechtssatz

Die Abweisung einer Verfassungsgerichtshofbeschwerde besagt noch nichts über mangelndes Verschulden des

Organs, weil der VfGH nur die Frage der Verfassungswidrigkeit eines Verwaltungsaktes, nicht aber dessen allenfalls

gegen einfache Gesetze verstoßende Gesetzwidrigkeit zu beurteilen hat.
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